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Württembergische Str. 6, 10702 Berlin                               10.08.2009 
Abteilung IV  
 

 
 

-  Öffentliche Ausschreibung -  
 

Integrierte Stadtteilentwicklung 
(Stadtumbau West ) 

 
Erarbeitung eines Integrierten Stadtteilentwicklung skonzepts für den 

Strategieraum Spandau-Mitte 
 

(§ 171b BauGB, § 42 HOAI, § 55 LHO) 
 
 

Ausschreibungsunterlagen 
 
 
1. Hintergrund 
 
 
1.1 Anlass 
 
Im Ergebnis der Auswertungen des „Monitorings Soziale Stadtentwicklung 2008“ wurde 
das Gebiet Spandau-Mitte als besonders problematisch eingestuft. Zu den vielfältigen 
Ausprägungen einer hohen Problemdichte gehören neben sozioökonomischen und 
demografischen Faktoren auch die eingeschränkten Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen.  
Im Rahmen der gesamtstädtischen Strategie Integrierte Stadtteilentwicklung beabsichtigt 
der Senat von Berlin, die sozialräumliche und städtebauliche Entwicklung des Gebietes 
Spandau-Mitte quartierübergreifend zu verbessern und die öffentlichen Maßnahmen zur 
Stabilisierung des Gebietes durch integrierte Stadtteilverfahren und den konzentrierten 
Einsatz von Städtebaufördermitteln zu intensivieren.  
Die bestehenden Verfahren und Förderkulissen im Gebiet sollen fortgeführt und vernetzt 
werden.    
Grundlage für die Festsetzung eines quartierübergreifenden Gebietes („Strategieraums“) 
ist ein Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept nach  § 171b BauGB, das durch eine/n 
externe/n Auftragnehmer/in erarbeitet werden soll.   
 
 
1.2 Integrierte Stadtteilentwicklung als quartierübergreifender Ansatz   
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 20.05.2008 die Grundsätze der „Sozialen 
Stadt(teil)entwicklung“ in Berlin beschlossen. Ziel ist es, die Chancengleichheit in der 
gesamten Stadt durch eine integrierte und integrierende Stadtentwicklungspolitik zu 
sichern.  
In diesem Zusammenhang orientieren die Senats- und Bezirksverwaltungen ihre 
fachbezogenen Planungen und Maßnahmen auf den Sozialraum. Die Erweiterung des 
Fachbezugs um den Raumbezug bedeutet eine Orientierung auf die lebensweltlichen 
Zusammenhänge der Bewohnerinnen und Bewohner. Ziel ist ein ressortübergreifender 
und kooperativer Ansatz auf Ebene der Stadtteile unter Einbindung lokaler 
Interessengruppen und lokaler Akteure. Dieser neue ressort- und ebenenübergreifende 
Planungsansatz ist ein wesentlicher Teil der strukturellen Neuausrichtung durch die 
"Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung". 
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Vor diesem Hintergrund stellt das „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ eine wichtige 
Grundlage der Stadtentwicklungspolitik in Berlin dar. Es dient der Ermittlung von 
gebietsbezogenem Handlungsbedarf. Anhand eines statistischen Indikatorensystems 
werden jährlich soziokulturelle Veränderungen auf mehreren räumlichen Ebenen erfasst, 
analysiert und wissenschaftlich bewertet. Die Ergebnisse des Jahres 2008 belegen eine 
quartierübergreifende Konzentration der niedrigsten Entwicklungsindizes in den fünf 
Gebieten Neukölln-Nord, Kreuzberg-Nordost, Wedding/Moabit, Spandau-Mitte und Nord-
Marzahn/Nord-Hellersdorf.  
 
Um eine Stabilisierung und Verbesserung zu erreichen, sollen integrierte 
Stadtteilstrategien für diese Gebiete („Strategieräume“) entwickelt werden.  
Die Strategieräume sollen die Situation quartierübergreifend in den Blick nehmen und den 
Rahmen dafür bieten, öffentliche Investitionen ressortübergreifend und bedarfsbezogen 
innerhalb der Strategieräume einzusetzen, um positive Wirkungen im Sinne der „Sozialen 
Stadt(teil)entwicklung“ zu erzielen.   
Die bestehenden quartierräumlichen Ansätze, Verfahren und Förderkulissen in den 
Strategieräumen sollen fortgeführt, durch ressort- und fachübergreifende Ansätze der 
Fachpolitiken flankiert und auf diese Weise in eine gesamtstädtische Strategie der 
Integrierten Stadtteilentwicklung eingebunden werden.  
Im Strategieraum Spandau-Mitte sollen folgende Verfahren und Förderkulissen fortgeführt 
und vernetzt werden:  

·  Stadtumbau West / Falkenhagener Feld 
·  Quartiersmanagement / Falkenhagener Feld West 
·  Quartiersmanagement / Falkenhagener Feld Ost 
·  Quartiersmanagement / Spandauer Neustadt  
·  Quartiersmanagement / Heerstraße  
·  Untersuchungsgebiet nach § 141 BauGB / Wilhelmstadt  

 
 
1.3 Ziele der Integrierten Stadtteilentwicklung für den Strategieraum Spandau-Mitte  
 
Im Strategieraum Spandau-Mitte ist es Anliegen der Integrierten Stadtteilentwicklung, zu 
einer nachhaltigen Stabilisierung der Situation beizutragen und eine zukunftsorientierte 
Entwicklung zu befördern. Die fachübergreifende Zusammenarbeit der Verwaltungen und 
die Einbindung lokaler Akteure soll positive raumwirksame Synergieeffekte im 
Strategieraum bewirken. Teil- und gesamtstädtische Zielsetzungen sollen integriert 
werden.    
 
Ziel des Stadtumbaus West in der Integrierten Stadtteilentwicklung ist es insbesondere,  

- Großsiedlungen frühzeitig an demografische und ökonomische 
Strukturveränderungen anzupassen und  

- die städtebaulichen Folgen dieses Wandels in den betroffenen 
Teilräumen/Quartieren zu bewältigen.  

 
Die Teilräume/Quartiere des Strategieraums sollen in ihrer Attraktivität gesichert und an 
die Erfordernisse des demografischen und ökonomischen Strukturwandels angepasst 
werden. Ziel ist es, die soziodemografische Situation des Strategieraumes durch eine 
nachhaltige städtebauliche Aufwertung zu stabilisieren und einer sozialräumlichen 
Fragmentierung entgegenzuwirken. Dabei soll die Kooperation mit privaten Akteuren, 
insbesondere mit der Wohnungswirtschaft, neue Entwicklungspotenziale für den 
Strategieraum eröffnen. Gezielte öffentliche Investitionen sollen private Initiativen und 
Investitionen anstoßen. Die Zusammenarbeit von Bewohnern/innen, Eigentümern/innen 
und ansässigen Unternehmen soll die endogenen Potenziale und Ressourcen des 
Strategieraumes erschließen und den Strategieraum als stabilen und lebenswerten 
Wohnstandort im Gesamtberliner Wohnungsangebot sichern.  
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Die städtebauliche Struktur in den Teilräumen/Quartieren des Strategieraumes soll 
qualifiziert und die zentralen Orte in ihrer Verweilqualität sowie in ihrem Erlebniswert 
gestärkt werden. Das Angebot an sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen soll 
bedarfsgerecht umgestaltet werden.  
 
Priorität hat dabei die Verbesserung der Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen, 
denn Berlin gefährdet seine wirtschaftliche Zukunft, wenn diese Kinder und Jugendlichen 
dem zunehmend sich qualifizierenden Arbeitsmarkt nur eingeschränkt zur Verfügung 
stehen. Eine integrierte Strategie sollte ihren Schwerpunkt daher auf die Verbesserung 
der Bildungschancen legen.  
 
Eine Diversifizierung des Wohnungsangebots, speziell im Hinblick auf ältere Menschen 
und jüngere Familien, soll die Attraktivität der Teilräume/Quartiere für alle Bewohner 
sichern. Die Qualifizierung und Aktivierung von Grün- und Freiflächen für Bewegung und 
Sport soll zu einer gesundheitsbezogenen Verbesserung der Lebensqualität in den 
Teilräumen/Quartieren beitragen.  
Die Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote für Kultur, Begegnung und 
Weiterbildung, der Aufbau und die Pflege nachbarschaftlicher Netzwerke sowie die 
Förderung bürgerschaftlichen Engagements sollen die soziale und interkulturelle 
Integration im Strategieraum verbessern und das Zusammenleben der Generationen und 
Ethnien positiv beeinflussen.  
 
 
 
2. Strategieraum Spandau-Mitte    
  
2.1 Abgrenzung 
  
Der Strategieraum umfasst den zentralen Teil des Bezirkes Spandau von Berlin und 
beinhaltet folgende Bezirksregionen (BZR) und Planungsräume (PLR) aus dem 
Zusammenhang der Lebensweltlich orientierten Räume (LOR):1   
Bezirksregion 050102 („Falkenhagener Feld“) 
Bezirksregion 050103 („Spandau Mitte“) 
Bezirksregion 050205 („Heerstraße Nord“) 
Bezirksregion 050206 („Wilhelmstadt“) 
Planungsraum 05020419 („Magistratsweg“) 
 
Die genaue Abgrenzung des Strategieraumes ist der Karte zu entnehmen, die Bestandteil 
dieser Ausschreibung ist. 
 
 
2.2 Stadträumliche Charakteristik  
 
Der Strategieraum ist von unterschiedlichen Bebauungsstrukturen, überwiegend aber 
durch großflächige Siedlungsbereiche des Sozialen Wohnungsbaus der 1960er und 
1970er Jahre geprägt. In mehrgeschossiger, offener Bauweise akzentuieren die Gebäude 
fließende Grünräume oder bilden Reihen- und Zeilenstellungen aus. Der Anteil 
wohnungsnaher Grün- und Freiflächen ist hoch, die Wohnnutzung dominiert. 
Eingeschlossen sind Gebiete mit Einzelhausbebauung (Einfamilienhäuser). Im 
nordöstlichen und östlichen Teil des Strategieraums überwiegen geschlossene 
Baustrukturen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die drei- bis viergeschossige 
                                                           
1 In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Sozialraumorientierung der "Rahmenstrategie Soziale 
Stadtentwicklung“ bemisst sich die Abgrenzung des Strategieraumes grundsätzlich nach dem Zuschnitt 
ganzer Bezirksregionen (BZR); es werden jene BZR einbezogen, die überwiegend Gebiete mit 
problematischen Entwicklungsindizes des Monitorings Soziale Stadtentwicklung 2008 enthalten. Die spätere 
strategisch-konzeptionelle Handlungsebene des Strategieraumes muss damit nicht zwangsläufig auch auf alle 
eingeschlossenen Teilgebiete bezogen werden.    
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Blockrandbebauung mit Hinterhäusern weist überwiegend Wohnnutzung, teilweise auch 
gewerbliche Nutzungen (vorwiegend Einzelhandel und Dienstleistung) auf. In Nord-Süd-
Richtung wird der Strategieraum von der Havelseenkette durchflossen, Hauptverkehrs-
straßen durchziehen ihn vorwiegend in ost-westlicher Richtung, ebenso wie die 
Bahntrasse der Strecke Berlin-Hannover/Hamburg.  
Die Einwohnerzahl im Strategieraum Spandau-Mitte beträgt  134.208 Einwohner (Stand 
31.12.2008). 
 
 
2.3 Problemlage  
 
Der Strategieraum weist deutliche Merkmale auf, die einen erheblichen städtebaulichen 
Funktionsverlust erwarten lassen, wobei in Teilräumen eine durchaus heterogene 
Entwicklung mit differenzierten Problemlagen zu verzeichnen ist.     
   
Die Probleme resultieren aus den Effekten, die der demografische und ökonomische 
Strukturwandel auf den städtebaulichen Bestand der Teilräume/Quartiere des 
Strategieraumes ausübt. Gestalterische und funktionelle Mängel prägen das Wohnumfeld 
in den Teilräumen/Quartieren, insbesondere bei den wohnungsnahen Grün- und 
Freiflächen. Die Gebäude weisen einen deutlichen Instandsetzungs- und 
Modernisierungsbedarf auf. Die gegenwärtige Entwicklung lässt die Attraktivität der 
betroffenen Teilräume/Quartiere als Wohn- und Lebensräume sinken, was mittel- bis 
langfristig zu Wohnungsleerstand und einem Nachgeben der Marktpreise zu führen droht. 
Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation vieler Bewohner, ein steigender Anteil 
älterer Menschen und ein hoher Anteil sozial schwacher Bevölkerungsgruppen mit 
Migrationshintergrund führen zu einem veränderten Nachfrageverhalten in den 
Teilräumen/Quartieren des Strategieraumes. Die bestehenden infrastrukturellen Angebote 
verlieren an Attraktivität und müssen dem veränderten Bedarf angepasst werden. Eine 
unzureichende soziale und kulturelle Integration der multi-ethnischen Bewohnerschaft 
führt zu Spannungen und Konflikten im Zusammenleben.  
 
Der Strategieraum ist gekennzeichnet durch eine komplexe Problemlage, die sich durch 
die gegenseitige Verstärkung mehrerer negativ wirkender Faktoren der Stadtentwicklung 
ergibt. Die Überlagerung städtebaulicher, infrastruktureller, sozialer und ökonomischer 
Defizite im Strategieraum führt dazu, dass die Lebensbedingungen der Bewohner in den 
Teilräumen/Quartieren stark beeinträchtigt werden.   
 
Das „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ 2008 belegt eine stabile Konzentration hoher 
sozialer Problemdichte im Strategieraum. Der auf Basis sozioökonomischer und 
demografischer Indikatoren gebildete Entwicklungsindex weist in zusammenhängenden 
Bereichen eine niedrige oder sehr niedrige Ausprägung auf. Der Strategieraum ist 
gekennzeichnet durch einen überdurchschnittlich hohen Bevölkerungsanteil von 
Arbeitslosen und Empfängern staatlicher Transferleistungen. Der Anteil ausländischer 
Bewohner an der Bevölkerung ist ebenfalls überdurchschnittlich groß. Die hohe Mobilität 
und der rückläufige Anteil stabilisierend wirkender Bevölkerungsschichten begünstigen  
Prozesse der sozialen und ethnischen Segregation.  
 
   
 
3. Art und Umfang der Leistung  
 
Für den Strategieraum soll ein quartierübergreifendes Integriertes Stadtteilentwicklungs-
konzept erarbeitet werden, das auf der Basis vorhandener Entwicklungsplanungen vor 
allem Aussagen zu wesentlichen Zielen, Handlungserfordernissen und 
Schwerpunkträumen des Strategieraumes trifft. Insgesamt soll das Integrierte 
Stadtteilentwicklungskonzept 
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·  eine Bestandsanalyse der sozioökonomischen, soziodemografischen, funktionalen 

und städtebaulichen Situation des Strategieraumes,  
·  eine Stärken-/Schwächen-Analyse sowie  
·  die Erfassung und Analyse der öffentlichen und privaten Interessen an der 

Gebietsentwicklung enthalten.  
·  Zudem sollen quartierübergreifende Leitbilder und strategische Entwicklungsziele 

für den Strategieraum formuliert werden.  
·  Schließlich sollen integrierte Handlungsfelder und sozialräumliche Schwerpunkte 

sowie Schlüsselprojekte für den Strategieraum abgeleitet und  
·  die räumliche Abgrenzung des Strategieraums konkretisiert werden.  
·  Darüber hinaus sollen auch Vorschläge zur Organisation und Kommunikation der 

Integrierten Stadtteilentwicklung im Strategieraum gemacht werden. Dabei sind 
auch die vorhandenen Beteiligungsstrukturen in den Teilräumen/Quartieren zu 
berücksichtigen.  

 
Die Bestandsanalyse soll auf Basis einer Sekundäranalyse der maßgeblichen sektoralen 
Grundlagen und Daten mit anschließender Stärken-/Schwächen-Analyse den drohenden 
städtebaulichen Funktionsverlust des Strategieraumes belegen.   
Besonderes Interesse besteht an Aussagen zu den bewohnten Teilen des 
Strategieraumes, die im Rahmen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung 2008 die 
Entwicklungsindizes „sehr niedrig“ und „niedrig“ erhalten haben.  
 
Für das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept sind bereits vorhandene Planungen, 
Konzepte und Gutachten - ebenso Konzeptionen lokaler Akteure - sowie in Vorbereitung 
befindliche Maßnahmen im Strategieraum und im unmittelbaren Umfeld zu analysieren 
und in die Entwicklung der Leitbilder und Entwicklungsziele für den Strategieraum 
einzubeziehen. Das gilt insbesondere für die im Strategieraum bestehenden und 
geplanten Programmkulissen der Städtebauförderung (Soziale Stadt, Stadtumbau West, 
Vorbereitende Untersuchung)  
 
Die Erarbeitung der Leitbilder und Entwicklungsziele für den Strategieraum soll im 
Austausch mit den innerhalb der bestehenden Förderkulissen und Verfahren agierenden 
Schlüsselakteuren und wesentlichen Trägern öffentlicher Belange vorgenommen werden.  
 
Die integrierten Handlungsfelder und die sozialräumliche Schwerpunktsetzung sollen im 
Strategieraum Spandau-Mitte einen geeigneten Rahmen für die ressortübergreifende 
Bündelung und den bedarfsorientierten Einsatz öffentlicher Investitionen bieten, um 
positive sozialräumliche Wirkungen im Sinne der „Sozialen Stadt(teil)entwicklung“ zu 
erzielen.   
 
Zur Umsetzung des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts auf der Ebene des 
Strategieraumes sind im Einvernehmen mit der Auftraggeberin und dem Bezirksamt 
Spandau von Berlin Vorschläge für eine integrative Organisationsstruktur beim 
Zusammenwirken der Ressorts der öffentlichen Verwaltung aufzuzeigen, ebenso wie 
Kooperationsansätze für die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und lokalen Akteuren 
sowie eine Kommunikationsstrategie für den Strategieraum und sein Integriertes 
Stadtteilentwicklungskonzept im weiteren Verfahren.     
 
Das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept ist in enger Absprache mit der 
Auftraggeberin, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Abteilung IV), und dem 
Bezirksamt Spandau von Berlin zu erarbeiten.  
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Folgende Leistungen sind zu erbringen:  
 
3.1 Bestandsanalyse des Gebietszustandes mit Stärken-Schwächen-Analyse 
 
Im Rahmen der Bestandsanalyse sollen für den Strategieraum Spandau-Mitte aus den 
nachfolgend genannten thematischen Bereichen (I.-X.) bereits vorliegende 
Daten/Indikatoren und sektorale Grundlagen gebietsbezogen zusammengestellt und 
bewertet werden (Sekundäranalyse). Eigene Erhebungen des Auftragnehmers sind nicht 
erforderlich.  
Zu den Daten und Indikatoren für die thematischen Bereiche (I.-X.) der Bestandsanalyse 
sind Absprachen mit der Auftraggeberin zu führen.  
Neben den auf Ebene der Lebensweltlich orientierten Räume (LOR) verfügbaren 
Fachdaten (z.B. aus dem Monitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin 2008) sollen 
modellhaft auch Daten für ausgewählte „Kernindikatoren“2 auf Ebene der betroffenen 
Bezirksregionen (BZR) bzw. Planungsräume (PLR) berücksichtigt werden. Voraussetzung 
ist, dass die Daten bereits über den abgestimmten Datenpool beim Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg oder zentral bei den Senatsverwaltungen (z.B. GSI – 
Gesundheitsinformationssystem, GRIS - Grünflächeninformationssystem) abrufbar sind. 
 
Die nachfolgend aufgeführten Analysebereiche I.-X. stellen einen Maximalkatalog dar, der 
im Rahmen späterer Steuerungsrunden zwischen AG und AN entsprechend der 
konkreten Datenlage, Erkenntnisinteresse und Ressourcenverfügbarkeit individuell 
fokussiert werden kann.  
 

I. Stadträumliche Struktur 
·  Einbindung in die Gesamtstadt  
·  Stadtgestalt und Bebauungsstruktur  
·  Lebensweltliche Teilräume/Quartiere 
·  Nutzungsstruktur/Nutzungsarten und lebensweltliche Funktionen 
·  Stadträumliche Verbindungen und Barrieren 

 
 

II. Demografische Entwicklung 
·  Bevölkerungsentwicklung 
·  Altersstruktur 

u.a. dazu folgende Kernindikatoren: 
o Altenquotient (Anteil d. ü. 60 J. an EW  gesamt) 
o Jugendquotient (Anteil d. u. 20 J. an EW gesamt) 

·  Wanderungsbewegungen 
u.a. dazu folgende Kernindikatoren: 

o Wanderungsvolumen je 100 EW 
o Wanderungssaldo EW unter 6 Jahren je 100 EW unter 6 Jahren 
o Wanderungssaldo EW über 60 J. je 100 EW über 60 J. 

·  Haushaltsentwicklung 
 
 

III. Wirtschaftsstruktur 
·  Arbeitsstätten 
·  Ausbildungsplätze 
·  Beschäftigungsstruktur 
·  Kaufkraft 

 

                                                           
2 Orientiert an den Kernindikatoren für die Bezirksregionenprofile (BZRP) entsprechend „Handbuch zur 
Sozialraumorientierung“ (vom Senat am 14.07.09 mit S-2219/09 zur Kenntnis genommen); Berücksichtigung 
nur, wenn Datenverfügbarkeit auf Ebene der Planungsräume (PLR) vorliegt.  
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IV. Sozialstruktur  
·  Arbeitslosigkeit 

u.a. dazu folgender Kernindikator: 
o Anteil Arbeitslose unter 25 J. 

·  Transferempfänger  
u.a. dazu folgende Kernindikatoren:  

o Anteil Empfänger von Transferleistungen (Personen in BG) nach SGB II an 
EW im Alter von 0 –  unter 65 J. 

o Anteil der alleinerziehenden BG an BG mit Kindern 
o Anteil nichterwerbsfähiger Empfänger von Transferleistungen nach SGB II  

unter 15 Jahren an EW dieser Altersgruppe 
o Anteil Empfänger von Grundsicherung nach SGB XII 65 Jahre und älter an EW 

dieser Altersgruppe 
·  Beschäftigtenrate 

u.a. dazu folgende Kernindikatoren:  
o Veränderung des Anteils der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 

Wohnort 
o Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen an den 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort 
·  Schulische Bildung 

u.a. dazu folgende Kernindikatoren3:  
o Anteil der Schüler mit einer Bildungsgangempfehlung Hauptschule / 

Gymnasium an allen Schülern der  6. Klasse 
o Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an den Schulabgängern 
o Anteil Schüler nichtdeutscher Herkunft an den Schülern 
o Anteil Schüler mit Lernmittelbefreiung 

·  Ausländeranteil/Migrationshintergrund 
u.a. dazu folgender Kernindikator:  

o Anteil EW mit Migrationshintergrund an EW gesamt  
 
 

V. Wohnungsstruktur 
·  Baulicher Zustand, Größen/Ausstattung, Wohnlagen  

u.a. dazu folgender Kernindikator:  
o Anteil der EW in einfacher / mittlerer / guter Wohnlage nach Mietspiegel 

·  Mietentwicklung 
·  Eigentümerstruktur 
·  Leerstand, Immobiliennachfrage, Neubauvolumen 

u.a. dazu folgender Kernindikator:  
o Anteil der 6 Monate und länger leerstehenden Wohnungen an den Wohnungen  

gesamt 
 
 
VI. Soziale und kulturelle Infrastruktur 
·  Standortnetz/Anzahl der Einrichtungen  

(Kita, Hort, Schulen, Freizeiteinrichtungen Kinder/Jugend/Senioren, kulturelle 
Einrichtungen, Behinderteneinrichtungen sowie Sport- und Bewegungsangebote) 

u.a. dazu folgender Kernindikator:  
o Versorgung mit öffentlichen Spielplatzflächen je EW  

·  baulicher und energetischer Zustand sowie Ausstattung der Einrichtungen 
·  Bedarfsgerechtigkeit (besondere Zielgruppen Migranten/Jugend/Senioren)  

 
 

                                                           
3 Räumlicher Bezug Schuldaten: Schulstandorte, ohne Wohnortbezug der Schüler. 
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VII. Öffentlicher Raum, Grün- und Freiflächen  
·  Typologie 
·  Erscheinungsbild/Pflegezustand und Ausstattung/Aufenthaltsqualität 
·  Eigentum (öffentlich/privat ) 
·  Versorgungsgrad und gesundheits-/bewegungs-/sportbezogene Bedeutung für die 

Bewohner 
u.a. dazu folgender Kernindikator:  

o Versorgung mit erholungswirksame Grünflächen je EW  
 
 

VIII. Verkehr und Straßenraum  
·  Erschließung durch ÖPNV  
·  baulicher Zustand des Straßenraums und Verkehrssicherheit  
·  Verkehrsorganisation und Verkehrsarten/-verteilung  
 
 
IX. Umwelt und Natur 
·  Lärmbelastung 
·  Luftgüte 

 
 

X. Stärken- /Schwächen-Analyse 
·  Definition von Stärken, bezogen auf das Verhältnis von Bestandssituation und 

Bedarf (Potenziale) auf Ebene des Gesamtraumes  
·  Definition von Schwächen, bezogen auf das Verhältnis von Bestandssituation und 

Bedarf (Defizite) auf Ebene des Gesamtraumes  
 
 

3.2 Erfassung und Analyse der Entwicklungsinteressen 

·  Erfassung der bestehenden und aktuellen (formellen und informellen) Planungen 
und Konzepte, die den Strategieraum oder Teile von diesem betreffen 

·  Analyse der mit diesen Planungen und Konzepten verbundenen öffentlichen und 
privaten Entwicklungsinteressen (v.a. Zukunftsinitiative Stadtteil -ZIS-, 
Förderkulissen der Städtebauförderung, Verfahren des Quartiersmanagement), 
Verfahren und Beteiligungsstrukturen  

 

3.3 Leitbildentwicklung und Definition strategischer Entwicklungsziele 

·  Entwicklung eines gesamträumlichen Leitbildes und Definition strategischer 
Entwicklungsziele auf der Ebene des Strategieraumes mit Aussagen zur:  

o wohnungswirtschaftlichen Entwicklung,  
o städtebaulichen Entwicklung,  
o freiraum- und landschaftsplanerischen Entwicklung, 
o Entwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur,   
o Entwicklung einer sozialen und kulturell-ethnischen Integration und  
o Entwicklung der lokalen Ökonomie.  

·  Integration der Schlüsselakteure (Verwaltungen, Verfahrensträger, Verbände, 
Interessengruppen) aus den bestehenden/geplanten Verfahren und Förderkulissen 
innerhalb des Strategieraumes in den Prozess der Leitbildentwicklung; 
Koordination des gemeinsamen Kommunikationsprozesses.   
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3.4 Ableitung integrierter Handlungsfelder und sozialräumlicher Schwerpunktbereiche mit  
Schlüsselprojekten   

·  Ableitung integrierter Handlungsfelder für den Strategieraum (ressort- und 
fachübergreifend)  

·  Vorschlag sozialräumlicher Schwerpunkte/Prioritäten innerhalb des 
Strategieraumes 

o Darstellung der Schwerpunktbereiche der Integrierten Stadtteilentwicklung 
o Entwicklung von Profilen (Steckbriefen) mit Angaben zu den 

vorgeschlagenen Schwerpunktbereichen (Größe, EW-Stuktur, 
Altersstruktur, WE, Leerstand/Rückbau/Umnutzung sozialer Infrastruktur, 
Leerstand WE,  aktuelle Problemlage und aus Leitbild/strategischen 
Entwicklungszielen des Strategieraumes abgeleitete 
Qualifizierungspotenziale/– aktivitäten)  

·  Empfehlungen zum Einsatz planungsrechtlicher Instrumente und Verfahren 
innerhalb des Strategieraumes (Anwendung der Vorschriften des Besonderen 
Städtebaurechts BauGB) 

·  Benennung von Schlüsselprojekten (inkl. Kostenschätzung) 
 
 
3.5 Konkretisierung der Gebietsabgrenzung des Strategieraums 

·  Überprüfung/Abgleich der Befunde der Bestandsaufnahme/Stärken-Schwächen-
Analyse mit dem territorialen Bezug des Strategieraums  

·  Prüfung des Einbezugs des Planungsraumes 05020419 („Magistratsweg“) 
·  Konkretisierung der vorliegenden Abgrenzung 

 
 
3.6 Vorschlag zur Organisation und Kommunikation der Integrierten Stadtteilentwicklung  

·  Vorschlag einer integrativen Organisationsstruktur beim Zusammenwirken der 
Ressorts der öffentlichen Verwaltung im Strategieraum im Einvernehmen mit der 
Auftraggeberin und dem Bezirksamt Spandau von Berlin.  

·  Vorschlag von Kooperationsansätzen für die Zusammenarbeit von öffentlicher 
Hand und lokalen Akteuren auf der Maßnahmen-/Handlungsebene im 
Strategieraum 

·  Erarbeitung eines Konzeptes (innovatives Partizipationsverfahren) zur Beteiligung 
der Schlüsselakteure (Träger, Verbände, Initiativen) an der Entwicklung des 
Strategieraums 

·  Ideenentwicklung zu einer Kommunikationsstrategie für den Strategieraum und 
sein Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 

 
 
 

4. Sonstiges  

 

4.1 Verfahrensdurchführung 

·  Steuerungsrunde Bezirk / SenStadt / AN (Vor- und Nachbereitung, Durchführung) 
·  Präsentationen (ggf. Auftakt-, Zwischen-, Abschlusspräsentation)  
·  Bericht , Kurzfassung (digital, Papierform), aktualisierte Plangrafiken 

 
4.2 Teilnahmebedingungen 
 

·  Technische Leistungsfähigkeit des Anbieters: 
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- mindestens Windows-Standard XP 
- grundsätzliches Kartenformat: pdf. Datenübergabe an SenStadt auch im Yade- 

Format, ggf. DXF-Format.  
·  Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist möglich.  
·  Nebenangebote und Änderungsvorschläge sind nicht zugelassen. 
·  Ort der Leistung ist Berlin.   
·  Eine Teilung in Lose ist nicht vorgesehen.  
·  Parallelangebote auf weitere Strategieräume sind zulässig. 
·  Bieter, die innerhalb des Strategieraums bereits tätig sind oder waren, sind zur 

Angebotsabgabe berechtigt.  
 

4.3 Qualifikation der Bieter 

Die unter Ziff. 3 genannten Aufgaben sind sachgerecht, qualitätvoll und wirtschaftlich 
umzusetzen. Hierzu sind folgende Qualifikationen erforderlich:  

·  Qualifikation als Stadtplaner/in oder gleichwertige Ausbildung  
·  Nachweis von Fachkunde des Besonderen Städtebaurechts und der 

Städtebauförderung sowie der Berliner Verwaltungsstrukturen,  
·  Benennung von durchgeführten Projekten, die Erfahrungen mit 

Stadterneuerungsprozessen, speziell dem Stadtumbau West, mit 
Leitbildprozessen sowie mit Steuerungs- und Moderationsabläufen nachweisen.  

 

4.4 Inhalt der Angebote  

Die Angebote sind beim Auftraggeber einzureichen und sollen Folgendes enthalten: 

      I.  Projektkonzeption und -beschreibung sowie Nachweis der fachlichen Qualifikation 
und Referenzen 

            Im Einzelnen ist dabei folgendes Qualifikationsprofil nachzuweisen: 
a) Erfahrungen und Kenntnisse in Stadtumbauprozessen bzw. vergleichbaren 

integrierten Stadtteilverfahren, z.B. bei der Weiterentwicklung im Großsiedlungs- 
bzw. im Stadterneuerungsbereich (durchgeführte Referenzprojekte/Gutachten) 

b) Kenntnisse der Berliner Besonderheiten und Problemstellungen im Stadtumbau 
West sowie der übrigen Programme der Städtebauförderung 

c) Kenntnisse in wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen, sowie 
in der Struktur und Arbeitsweise öffentlicher Dienstleistungen (insbesondere der 
sozialen und kulturellen Infrastruktur) 

d) Erfahrungen bei der Koordination von Leitbildprozessen und komplexen 
Abstimmungsprozessen 

e) Kenntnisse zum Einsatz, Struktur und Management von Fördermitteln  

f) methodische Befähigung 

II. Benennung der Bearbeiterinnen und Bearbeiter unter Angabe deren Qualifikationen 
(Dabei ist der Personenkreis, der den Auftrag maßgeblich durchführen wird, 
namentlich zu benennen und ihr Qualifikationsprofil zu erläutern. Zur besseren 
Vergleichbarkeit der Angebote wird um eine Aufschlüsselung der Teilleistungen 
anhand von Stundenkontingenten und –sätzen gebeten.)  

III. Zeitplanung und Verfahrensvorschlag für die Projektdurchführung; 

IV. Gesamtkostenkalkulation 

 V. Erklärung zu Insolvenzverfahren und zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
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4.5 Fristen 

·  Ablauf der Angebotsfrist 
Das Angebot ist bis zum 4.09.2009, 16.00 Uhr in einem verschlossenen Umschlag 
in zweifacher Ausfertigung (Papierform) unter folgender Adresse einzureichen:  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
IV C Frau Berning / IV C 01 Frau Wege  
Württembergische Straße 6 (Raum 147) 
10702 Berlin  

Der Umschlag ist mit dem Stichwort „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept für 
den Strategieraum Spandau-Mitte“ zu kennzeichnen. 

·  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 
Die Zuschlags- und Bindungsfrist endet am 31.10.2009. Es gelten die 
Vertragsbedingungen des Landes Berlin. 

·  Vergabe / Vertragsabschluss         11.09.2009 
·  Durchführungszeitraum (Auftragsausführung)  11.09.2009 – 22.11.2009 

 
 
4.6 Zuschlagskriterien für die Auftragsvergabe 
 
Den Zuschlag erhält das Angebot, das die gestellte Aufgabe mit einer sachgerechten und 
qualitätvollen Leistungserfüllung anbietet in folgender Gewichtung:  
 
(1) Fähigkeiten und Erfahrungen 

Fachliche Qualifikation, Erfahrungen mit vergleichbaren Aufgaben   15 % 
 
(2) Leistungsbild 

Inhaltliche Qualität der angebotenen Leistung mit konzeptionellen Ansätzen  
in Bezug auf:  
- die analytische Beschreibung und Bewertung der sozioökonomischen und 

   städtebaulichen Situation im Stadtteil,  
- die Abbildung und Zusammenfassung der Aktivitäten  innerhalb der bestehenden 

   Fördergebiete und im Kontext der fachlichen Entwicklungsplanungen, 
- die räumliche Abgrenzung der neuen Strategieräume,   
- die Erarbeitung von Leitbildern und integrierten Entwicklungskonzepten  

    für die neuen Strategieräume,   
- die Ableitung der Handlungsfelder, -schwerpunkte und –strategien, 
- die Steuerung/ Moderation des Leitbildprozesses und Abstimmung  

    der Leitbilder und Entwicklungsziele mit den Gebietsakteuren    55 % 
   
(3) Art der Leistungserbringung   

- Methodisches Vorgehen und  
- Zweckmäßigkeit/ Effizienz der Vorschläge für die Verwaltungsstellen  15 % 

 
(4) Formalien 

Honorar/ Angebotspreis, Bearbeitungszeit   15 % 
 
 
4.7 Kostenrahmen  

Als Kostenrahmen für die ausgeschriebene Leistung stehen maximal 50.000 EUR (brutto) 
zur Verfügung.  
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4.8 Rückfragen 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
Württembergische Straße 6 
10702 Berlin  
 
IV Herr Schulgen  
Tel. (030) 9012-4847 
Fax (030) 9012-3547 
Email: wolf.schulgen@senstadt.berlin.de  
 
IV D Frau Pirch  
Tel. (030) 9012-5735 
Fax (030) 9012-3527 
Email: martina.pirch@senstadt.berlin.de  
 
Weitere Informationen zum Stadtumbau, zur Stadterneuerung und zur Rahmenstrategie 
Soziale Stadtentwicklung in Berlin sind den nachfolgenden Internet-Seiten zu entnehmen:  
http://www.stadtumbau-berlin.de 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/rahmenstrategie/index.shtml  

 
    

 
4.9 Nachprüfungsverfahren / Rechtsbehelfsverfahren 

Die zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren und Rechtsbehelfsverfahren ist die  
Vergabekammer des Landes Berlin 
Martin-Luther-Straße 105 
10825 Berlin  
Tel. 030 / 9013-8316 
Email poststelle@senwtf.berlin.de 
URL: www.berlin.de/sen/wirtschaft/vergabe/kammer.html 




